
 1 

NIEDERSCHRIFT 

 
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Wasserliesch 

am Dienstag, den 16.03.2021, 

 in der Mehrzweckhalle Wasserliesch 

Beginn: 19:00 Uhr Ende:   20:45  Uhr 

 
Anwesend waren: 
 
Ortsbürgermeister 
 
Herr Thomas Michael Thelen  

 
Beigeordnete 
 
Frau Brigitte Thiel  

Herr Rudolf Schmidt  

 
Mitglieder 
 
Frau Anne Cartier  

Frau Silke Engel  

Frau Gisela Feld  

Herr Michael Jöckel  

Herr Artur Lambert  

Herr Ottmar Mengelkoch  

Herr Peter Mischo  

Frau Alexandra Schuh  

Herr Jan Sevenich  

Frau Nicole Stolze  

Herr Rainer Wagner  

Herr Reinhold Weber  

 
Sonstige Teilnehmer 
 
Herr Joachim Weber  
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Abwesend waren: 
 
Herr Patrick Ferring  

Herr Reiner Schmitt  

 

 

Tagesordnung:  siehe beigefügte Einladung, Anlage 1 

 
 

Beschlussfähigkeit des Rates festgestellt? Ja 

Form und Frist der Einladung bestätigt? Ja 

Niederschrift vom    29.09.2021   in Ordnung? Ja 

Änderungs- oder Ergänzungswünsche zur TO? Nein 

Bestellung der / des Schriftführerin/s erfolgt? Ja 

 
 
 
Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden und eröffnete die Sitzung. 
 
Dann wurde die Tagesordnung behandelt. 
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ÖFFENTLICHER TEIL 

 

 

1 Forstwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2021 
Vorlage: 2/1308/2020 

  
 Ortsbürgermeister Thelen informierte den Rat über den Forstetat 2021; der Ent-

wurf ging den Ratsmitgliedern mit der Einladung zu. 
 

 Beschluss: 
 
„Dem Forstwirtschaftsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2021 für die Ortsge-
meinde Wasserliesch wird in der vom Forstamt Saarburg vorgelegten Form 
zugestimmt.  
 
Unter Berücksichtigung eines Ertrages in Hohe von 45.525,00 € und eines 
Aufwandes in Höhe von 43.950,00 € ergibt sich ein Ergebnis von  
1.575,00 €. 
 
Das Forstamt wird mit der Einstellung der Waldarbeiter, dem Einsatz von 
Unternehmern, der Vereinbarung der Arbeitsbedingungen und der Beschaf-
fung der notwendigen Materialien sowie der Verwertung der Walderzeug-
nisse, mit Ausnahme des Holzes, bevollmächtigt. Die Gefährdungsbeurtei-
lungen und Betriebsanweisungen aus dem „Regelwerk Arbeitssicherheit 
Landesforsten Rheinland-Pfalz“ finden analog Anwendung.“ 

 
 Abstimmungsergebnis:            Einstimmigkeit 

 
  
 
 
 

2 Investitionsprogramm der Ortsgemeinde Wasserliesch für die Jahre 2020 
bis 2024 
Vorlage: 2/1353/2021 

  
 Dieser Punkt wurde gemeinsam mit TOP 3 „Haushaltssatzung und Haushaltsplan 

für das Haushaltsjahr 2021“ beraten. 
  
  
 

3 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wasserliesch für die Jah-
re 2021 und 2022 (Doppelhaushalt) 
Vorlage: 2/1352/2021 

  
 Ortsbürgermeister Thelen und Bürgermeister Joachim Weber erläuterten den Planent-

wurf. Dieser lag den Ratsmitgliedern vor. 
 

 Beschluss: 
 

"Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Ortsgemeinde  Wasserliesch für die 

Haushaltsjahre 2021 und 2022 werden wie folgt beschlossen: 
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Festgesetzt werden für      2021         2022 

 

1. Im Ergebnishaushalt 

 

der Gesamtbetrag der Erträge 2.525.000,00 €  2.490.000,00 € 

der Gesamtbetrag der Aufwendungen 3.247.000,00 € 3.079.000,00 € 

der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -722.000,00 € -589.000,00 € 

 

2. Im Finanzhaushalt 

 

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -612.000,00 € -480.000,00 € 

 

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.053.900,00 € 56.200,00 € 

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.704.000,00 € 102.000,00 € 

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus  

Investitionstätigkeit -650.100,00 € -45.800,00 € 

 

der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus 

Finanzierungstätigkeit 1.262.100,00 € 525.800,00 € 

 

  2021           2022 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen verzinsten Kredite, 

deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wird 

festgesetzt auf 683.200,00 €  102.000,00 € 

 

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen 

von Verpflichtungen die in künftigen Haushaltsjahren 

zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs- 

maßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, 

wird festgesetzt auf 0,00 € 0,00 € 

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in 

künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite 

aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 € 0,00 € 

 

 

          2021          2022 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt 

festgesetzt: 

 

Grundsteuer A 300 v. H. 300 v. H. 

Grundsteuer B 460 v. H. 460 v. H. 

Gewerbesteuer 370 v. H. 370 v. H.“ 
 
 

 Abstimmungsergebnis: 13 Ja-Stimmen 
                                                          1 Enthaltung 
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Zum Punkt „Verkehrsberuhigung in der Haupstr. und Neudorfstr.“ im Investitions-
programm, stellte die SPD-Fraktion folgenden Antrag: 
Der Hinweis zu diesem Punkt für das Jahr 2023 „Die Kosten sind noch zu ermitteln“ soll 
durch einen Pauschalbetrag, beispielsweise 100.000 €, ersetzt werden. 
 
Ortsbürgermeister Thelen erläuterte, dass für das Jahr 2021 Planungskosten für diese 
Maßnahme im Haushalt eingeplant sind. Nach Abschluss der Planungen und Festlegun-
gen, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen, kann dann die benötigte Summe im 
Haushalt 2023 veranschlagt werden, um in 2023 diese Maßnahme auch umzusetzen. 
 
Nach kurzer Diskussion stellte der Vorsitzende zur Abstimmung, ob der o.g. Hinweis 
durch eine pauschale Summe von 100.000 € ersetzt werden soll. 
 
 
Abstimmungsergebnis:    9 Nein-Stimmen 

  3 Ja-Stimmen 
                                                            2 Enthaltungen 
 
 
 

 
 

4 Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 Baugesetzbuch 

 

4.1 Bauantrag zur Erweiterung eines Wohnhauses durch den Einbau einer 
Dachgaube auf dem Grundstück in der Gemarkung Wasserliesch, Flur 5, 
Flurstück 22 (Römerstraße) 
Vorlage: 3H/5961/2021 

  
 Der Vorsitzende erläuterte das Bauvorhaben anhand der Vorlage des Fachbe-

reichs 3, die den Mitgliedern vorlag. 
 

 Der Ortsgemeinderat fasste folgenden Beschluss: 
 
„Dem vorliegenden Bauantrag zur Erweiterung eines Wohnhauses durch 
den Einbau einer Dachgaube auf dem Grundstück Gemarkung Wasser-
liesch, Flur 5, Flurstück 22, wird wie beantragt zugestimmt. 
 
Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen wird erteilt.“ 

 
 Abstimmungsergebnis: Einstimmigkeit 

 
 
 

4.2 Bauantrag zur Bebauung des Grundstückes in der Gemarkung Wasser-
liesch, Flur 4, Flurstück 230/12 (Bergstraße) 
Vorlage: 3H/5984/2021 

  
 Der Vorsitzende erläuterte den Sachverhalt anhand der Vorlage des Fachbe-

reichs 3, die den Mitgliedern vorlag. 
 

 Der Ortsgemeinderat fasste folgenden Beschluss: 
 
„Dem vorliegenden Bauantrag zur Errichtung eines 3-Familienwohnhauses 
auf dem Grundstück in der Gemarkung Wasserliesch, Flur 4, Flurstück 
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230/12, wird wie beantragt zugestimmt. 
 
Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen wird erteilt.“ 

 
 Abstimmungsergebnis: Einstimmigkeit 

 
 
 

5 Verlegung von "Stolpersteinen" 
- Grundsatzbeschluss 

  
 Ortsbürgermeister Thelen teilte Folgendes mit: 

 
In Wasserliesch sollen Stolpersteine verlegt werden. Die im Boden verlegten klei-
nen Gedenktafeln, sogenannte „Stolpersteine“, sollen an das Schicksal der Men-
schen erinnert werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, deportiert 
und vertrieben wurden. 
 
Der zunächst für Mai vorgesehene Termin für die Verlegung der Stolpersteine 
wurde seitens der Stiftung auf September 2021 verlegt, da der Beschluss des 
Ortsgemeinderates für die Verlegung der Stolpersteine noch nicht vorlag und der 
eigentlich angedachte Termin im Mai mitten in die Pfingstferien fiel.  
Der neue Termin für das Projekt gewinnt nochmal an Bedeutung, da der 16. Ok-
tober 2021 der 80. Jahrestag der großen Deportation aus der Region ist. Am 16. 
Oktober 1941 wurden 189 Menschen aus Trier und Umgebung, u.a. auch Berta, 
Sophie und Susanna Simon mit dem Deportationszug DA3 von Trier ins KZ Litz-
mannstadt gebracht. 
 
Die Bewohner der betroffenen Häuser wurden über das Projekt informiert. Von 
deren Seite gab es keine Einwände. Zwecks einer Einbindung eines Historikers 
und einer Schule (Schulprojekt) ist Herr Schmidt noch in Gesprächen. Die Frage, 
ob es noch Angehörige der Opfer gibt, soll noch mit Herrn Körtels besprochen 
werden. Mit der Koordinierungs- und Fachstelle für das Bundesprogramm "De-
mokratie leben" steht der Arbeitskreis weiterhin in Kontakt. Sobald ein Treffen des 
Arbeitskreises oder eine Sitzung des Ausschusses stattfinden kann, wird Herr 
Schnith gerne hieran teilnehmen und die Einzelheiten und Fördermöglichkeiten 
erläutern.  
 

 Beschluss: 
 
„Der Ortsgemeinderat beschließt, dass die Aktion „Stolpersteine“ im  
September 2021 durchgeführt werden kann.“ 

 
 Abstimmungsergebnis: Einstimmigkeit 

 

 

 

6 Bekanntgabe von Eilentscheidungen 

 

6.1 Bauantrag zur Aufstellung eines Hinweisschildes in der Gemarkung Was-
serliesch, Flur 13, Flurstück 835/13 
Vorlage: 3H/5914/2020 

  
 Der Vorsitzende gab folgende Eilentscheidung bekannt: 
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 „Dem Bauantrag zur Aufstellung eines Hinweisschildes in der Gemarkung 

Wasserliesch, Flur 13, Flurstück 835/13 wird unter Einhaltung der Auflagen 
und Bedingungen der Fachbehörden zugestimmt. 
 
Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen wird erteilt.“ 

 
 Der Rat nahm dies zur Kenntnis; es wurden keine Einwände erhoben. 

 
 
 

6.2 Bauantrag zum Umbau eines bestehenden Einfamilienwohnhauses zu ei-
nem Wohnhaus mit 2 Wohneinheiten auf dem Grundstück Gemarkung 
Wasserliesch, Flur 5, Flurstück 103/2 (Winkelweg) 
Vorlage: 3H/5923/2020 

  
 Ortsbürgermeister Thelen gab folgende Eilentscheidung bekannt: 

 
 „Dem vorliegenden Bauantrag zum Umbau eines bestehenden Einfamilien-

wohnhauses zu einem Wohnhaus mit zwei Wohneinheiten wird wie bean-
tragt zugestimmt. 
 
Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen wird erteilt.“ 

 
 Der Rat nahm dies zur Kenntnis; es wurden keine Einwände erhoben. 

 
 
 

6.3 Bauantrag zum Anbau an das Wohnhaus in Wasserliesch, Flur 5, Flurstück 
825/4 (Unter der Fels) 
Vorlage: 3H/5929/2020 

  
 Der Vorsitzende informierte über die getroffene Eilentscheidung: 

 
 „Dem Bauantrag zum Anbau an das Wohnhaus in Wasserliesch, Flur 5, 

Flurstück 825/4, wird zugestimmt. 
 
In Kenntnis der Verwaltungsvorlage wird das Einvernehmen gemäß § 36 
BauGB hergestellt.“ 

 
 Der Rat nahm dies zur Kenntnis; es wurden keine Einwände erhoben. 

 
 
 

6.4 Bauantrag zum Umbau und Erweiterung eines Wohnhauses auf dem 
Grundstück in der Gemarkung Wasserliesch, Flur 4, Flurstück 82 (Römer-
straße) 
Vorlage: 3H/5926/2020 

  
 Der Vorsitzende informierte den Rat über die getroffene Eilentscheidung: 

 
 „Dem vorliegenden Bauantrag zum Umbau und Erweiterung eines Wohn-

hauses durch die Vergrößerung der rückwärtigen Fenster und durch den 
Anbau eines Stahlbalkons wird wie beantragt zugestimmt. 
 
Das nach § 36 BauGB erforderliche Einvernehmen wird erteilt.“ 
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 Der Rat nahm dies zur Kenntnis; es wurden keine Einwände erhoben. 

 
 
 

6.5 Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu einer Verlängerung einer 
Baugenehmigung - Neubau eines Großhandelszentrums der Fa. Parts-
Europe 
Vorlage: 3H/5921/2020 

  
 Der Vorsitzende informierte über die getroffene Eilentscheidung. 

 
 „Das gemeindliche Einvernehmen zu der Verlängerung der Baugenehmi-

gung wird erteilt.“ 
 

 Der Rat nahm dies zur Kenntnis; es wurden keine Einwände erhoben. 
 

 
 

6.6 Erwerb eines Fahrzeuges für die Gemeindearbeiter 

  
 Der Vorsitzende informierte über die folgende Eilentscheidung: 

 
 Wie vom Gemeinderat festgelegt, hatte der Arbeitskreis sich für ein Pritschen-

fahrzeug entschieden. Die Sonderkonditionen waren nur bis zum 31.1.2.2020 
gültig, deshalb wurde das Fahrzeug in Absprache mit den Beigeordneten bestellt. 
Das Fahrzeug ist seit Mitte Februar im Einsatz. 
 

 Der Rat nahm dies zur Kenntnis; es wurden keine Einwände erhoben. 
 

 
 

6.7 Sanierung der Gymnastikhalle Wasserliesch - Erneuerung der Hallendecke 
inkl. Beleuchtung 
Vorlage: 2/1310/2020 

  
 Ortsbürgermeister Thelen informierte den Rat über die getroffene Eilentscheidung 

wie folgt: 
 

 „Der Mindestbietenden Firma Schmitt Elektrotechnik, wird der Auftrag zur 
Durchführung der Erneuerung der Hallendecke inkl. Beleuchtung im 
Rahmen der Sanierung der Mehrzweckhalle, Wasserliesch, zum Brutto-
angebotspreis in Höhe von 31.162,28€ erteilt.“ 

 
 Der Rat nahm dies zur Kenntnis; es wurden keine Einwände erhoben. 

 
 
 

6.8 Sanierung der Gymnastikhalle Wasserliesch - Gerüstbauarbeiten 
Vorlage: 2/1339/2021 

  
 Der Vorsitzende informierte über die folgende Eilentscheidung: 

 
 „Der Mindestbietenden Firma Gerüstbau Dieter Hennen GmbH, Trier, wird 

der Auftrag zur Durchführung der Gerüstbauarbeiten im Rahmen der Sa-
nierung der Mehrzweckhalle, Wasserliesch, zum Bruttoangebotspreis in 
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Höhe von 8.937,50€ erteilt.“ 
 

 Der Rat nahm dies zur Kenntnis; es wurden keine Einwände erhoben. 
 

 
 

6.9 Sanierung der Gymnastikhalle Wasserliesch - Trockenbauarbeiten 
Vorlage: 2/1340/2021 

  
 Ortsbürgermeister Thelen informierte den Rat über den folgenden Sachverhalt. 

 
 „Der Auftrag zur Durchführung der Trockenbauarbeiten in der Mehr-

zweckhalle Wasserliesch, wird an die Mindestbietende Firma Heinz Wä-
cher GmbH, Trier, zum Bruttoangebotspreis von 31.192,28€ erteilt.“ 

 
 Der Rat nahm dies zur Kenntnis; es wurden keine Einwände erhoben. 

 
 
 
 

7 Berichte und Verschiedenes 

 

7.1 Öffentlicher Bücherschrank 

  
Ortsbürgermeister Thelen informierte den Rat, dass die Gemeinde im Rahmen 
eines Kooperations-/Partnerschaftsangebotes mit der Westenergie einen öffentli-
chen Bücherschrank erhält. Im Rahmen des Kooperationsmodells ist der Kosten-
anteil der Gemeinde etwa 1.600 -1.700 EUR (50 %). 
Der öffentliche Bücherschrank soll am Marktplatz einen Platz finden. 
Der Kostenanteil für die Gemeinde wird durch Spenden abgedeckt und wird be-
stellt. Der Rat befürwortete die Anschaffung eines Bücherschrankes. 
 

 
 

7.2 Deutsche Glasfaser 
Breitbandausbau Ortsgemeinde Wasserliesch 

  
Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser möchte in Wasserliesch in Zu-
sammenarbeit ein Glasfasernetz aufbauen. Hierzu stellte Ortsbürgermeister The-
len die Präsentation FTTH – FIBER TO THE HOME vor. Eine ausführliche Prä-
sentation wurde den Ratsmitgliedern per mail zugeschickt. 
Es wurde festgelegt, dass ein Mitarbeiter des Unternehmens, das Projekt dem 
Bauausschuss vorstellen soll.   

  
 
 

7.3 Termin nächste Ratssitzung 

  
Die nächste Ratssitzung findet am 6. Juli 2021 statt. 

 
 
Es folgt der nichtöffentliche Teil. 
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